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Arbeitsgruppe «Napf» will Wehrdienstpflicht-Artikel ändern

Dienstpflicht
ausserhalb der Armee -
Zivilschutz könnte profitieren
Eine Gruppe aus Offizieren und Beamten
wagt einen neuen Anlauf für die Einführung

eines zivilen Ersatzdienstes. Mit ihrem
Vorschlag für einen Gemeinschaftsdienst
wollen Leute um den Oberst und FDP-Politiker

Walter Schwarz verschiedene Ziele
erreichen: Unter anderem auch eine
Stärkung der Armee und die Aufrechterhaltung
wichtiger Dienstleistungsbetriebe in
Friedenszeiten sowie in ausserordentlichen
Lagen.

sbl. Die Militärdienstpflicht ist ein
ewiges Thema. In verschiedensten Vor-
stössen sind vor allem immer wieder
Alternativen für Verweigerer aus
Gewissensgründen verlangt worden. Aus
einem solchen Verständnis heraus, aber
auch aufgeschreckt durch das Resultat
der Armeeabschaffungsinitiative im
vergangenen November - sie wurde
von 72% der im Auszugsalter stehenden

Wehrmänner bejaht - stellt nun die
Arbeitsgruppe «Napf» das Modell
«Militärdienst und Gemeinschaftsdienst»
vor. «Aus Sorge um unsere Landesverteidigung

und die immer kleiner
werdende Bereitschaft, für die Gemeinschaft

etwas zu tun», wird betont. Die
Initianten, Leute in verantwortungsvollen

beruflichen und militärischen
Stellungen, stammen alle aus der
Region Langnau im Emmental - aus dem
Napfgebiet. Leiter der Gruppe ist Walter

Schwarz, FDP-Politiker, Oberst
und EMD-Beamter in der Gruppe für
Rüstungsdienste. Einige seiner Mit¬

streiter gehören oder gehörten mit ihm
dem Mobilmachungsplatz 112, der früher

Mobilmachungsplatz «Napf» hiess,

Motivierte AdA und zufriedene AdG
Der Vorschlag «Napf» hält an der
Dienstpflicht für alle Schweizer Bürger
fest, sieht aber eine «bedingte» freie
Wahl zwischen dem Militärdienst und
einem Gemeinschaftsdienst vor. Dem
Bestand der Armee wurde Priorität
eingeräumt - die Sollzahlen waren
allerdings um 200 000 auf 400 000 Leute
zu reduzieren, was über Quotenfestlegungen

analog der Bevölkerungszahlen
in den Kantonen erfolgen soll. Ein
solches Kontingentsystem gab es in der
Geschichte der Armee bereits vor der
Einführung der allgemeinen
Wehrpflicht. Nicht der Armee Zugeteilte
hätten einen Dienst zu absolvieren, der
etwa anderthalbmal so lange dauern
soll wie der Militärdienst: Er soll
«effizient, sinnvoll, mehrfach kontrolliert
und fair» sein. Die Initianten versprechen

sich motiviertere AdA «Angehörige
der Armee», was ihres Erachtens die

Armee stärken würde. Zufrieden, so
glauben sie, wären auch die AdG
«Angehörige des Gemeinschaftsdienstes»,
weil sie einen für sie akzeptablen, dem
Militärdienst gleichgestellten Dienst
leisten könnten. Erreicht würde
schliesslich die Entkriminalisierung
der Militärdienstverweigerer sowie die
Sicherstellung lebenswichtiger Dienste
in Friedenszeiten und in ausserordentlichen

Lagen.

Später zum Zivilschutz
Die Arbeitsggruppe «Napf» unterbreitet

in ihrem umfangreichen Bericht
auch bereits Einsatz-Vorschläge für
AdG. Neben Dienstleistungen in Spitälern

und Heimen sind Einsätze in der
Katastrophenhilfe, im Versorgungs-,
Entsorgungs-, Informations- und
Rettungswesen sowie in technischen und
administrativen Abteilungen aufgeführt.

An der Präsentation anlässlich
einer Pressekonferenz zeigte der Lau-
perswiler Ortschef Walter Baumann
auch den Aspekt Zivilschutz auf: AdG-
Leute könnten nach ihrer «einmaligen»
Dienstleistung vom Zivilschutz
übernommen werden. Dadurch könnte das

Kader verjüngt und die allerorts zu
kleinen Bestände aufgefüllt werden.

Abschaffung der Militärgerichte
Zusammen mit der Forderung nach
einem Gemeinschaftsdienst verlangt die

Arbeitsgruppe «Napf» auch die Aufhebung

der Militärgerichte in Friedenszeiten.

Als Grund wird eine bessere
Akzeptanz durch neutrale
Gerichtsbarkeiten genannt.
Die Initianten betonen, mit ihrem
Vorstoss die eingeleitete Armee-Reform
weder verzögern noch verhindern zu
wollen. Für das Management des
Gemeinschaftsdienstes schlagen sie die

Schaffung eines neuen Bundesamtes
vor. Bezüglich wirtschaftlichen
Auswirkungen halten sie fest, es ergäben
sich keine Mehrkosten, aber auch keine
direkten Einsparungen, wohl aber ein

volkswirtschaftlicher Nutzen durch die

Leistungen der AdG.
Die Arbeitsgruppe «Napf» wird nun
ihren ausformulierten Entwurf für eine
Revision des Artikels 18 der
Bundesverfassung «allgemeine Wehrpflicht»
vorerst Parteien und Organisationen
zur Vernehmlassung unterbreiten,
voraussichtlich 1991 soll mit der
Unterschriftensammlung für eine Initiative
begonnen werden.
Der 170seitige Bericht der Arbeitsgruppe

Napf kann bezogen werden bei:
W. Gassmann AG, Freiestrasse 11,

2501 Biel (Kosten Fr. 24.-). D
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